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Darstellung der relevanten Beteiligungsstruktur 

Erklärung der Symbole 

 

Die Berechnung der Darstellung der relevanten Beteiligungsstruktur in erweiterten 

Auszügen erfolgt immer auf Basis der im Firmenbuch eingetragenen Kapitalanteile. 

Bei Personengesellschaften werden die Kapitalanteile näherungsweise anhand der Anzahl der 

Gesellschafter berechnet.  

 

Meldungen von wirtschaftlichen Eigentümern haben daher keinen Einfluss auf die 

Darstellung der relevanten Beteiligungsstruktur. Gemeldete Kontroll- und 

Treuhandschaftsverhältnisse werden in der relevanten Beteiligungsstruktur nicht dargestellt. 

Gemeldete Kontroll- und Treuhandschaftsverhältnisse bei übergeordneten Rechtsträgern 

können nur durch Einsicht in die Auszüge dieser übergeordneten Rechtsträger festgestellt 

werden.  

 

Symbole für natürliche Personen 

 

Die Person wurde als wirtschaftlicher Eigentümer errechnet. 

 

Diese Person wurde nicht als wirtschaftlicher Eigentümer 

errechnet,  da auf Basis der Eintragungen im Firmenbuch keine 

ausreichenden Beteiligungsverhältnisse vorliegen. 

 

Symbole für Personengesellschaften (OG, KG und EWIV) 

 

Die Personengesellschaft wurde als relevante juristische Person 

errechnet. 

 

Die Personengesellschaft wurde nicht als relevante juristische 

Person errechnet.  
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Symbole für Kapitalgesellschaften (GmbH, AG, SE) 

 

Die Kapitalgesellschaft wurde als relevante juristische Person 

errechnet. 

 

Die Kapitalgesellschaft wurde nicht als relevante juristische 

Person errechnet.  

 

Symbole für Privatstiftungen, gemeinnützige Stiftungen und Fonds, Trusts oder 
trustähnliche Vereinbarungen 

 

Die Stiftung, Trust oder trustähnliche Vereinbarung wurde als 

relevante juristische Person errechnet. 

 

Die Stiftung, Trust oder trustähnliche Vereinbarung wurdenicht 

als relevante juristische Person errechnet.  

 

Symbole Eigentümerlose Gesellschaften (Vereine, Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, Versicherungsvereine und Sparkassen) 

 

Die eigentümerlose Gesellschaft wurde als relevante juristische 

Person errechnet. 

 

Die sonstige eigentümerlose Gesellschaft wurde nicht als 

relevante juristische Person errechnet. 

 

Symbole für unbekannte Gesellschaft (ausländische Gesellschaften, 
öffentlichrechtliche Körperschaften, Verlassenschaften und sonstige im 

Firmenbuch eingetragene Rechtsträger) 

 

Die unbekannte Gesellschaft wurde als relevante juristische 

Person errechnet.  
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Die unbekannte Gesellschaft wurde nicht als relevante 

juristische Person errechnet. 

 

Sonstige Symbole 

 

Die wirtschaftlichen Eigentümer des betreffenden Rechtsträgers 

können nicht vorberechnet werden, weil diese in den 

Stammregistern nicht eingetragen sind, es sich um 

ausländische Gesellschaften handelt oder die Rechtsform nicht 

automatisch erkannt wurde. 

 

Der gemeldete wirtschaftliche Eigentümer stimmt mit dem 

errechneten wirtschaftlichen Eigentümern überein. Dies ist eine 

Grundvoraussetzung für einen vollständigen erweiterten 

Auszug.  

 

Der gemeldete wirtschaftliche Eigentümer stimmt nicht mit dem 

errechneten wirtschaftlichen Eigentümern überein. 

 

 


